
Titel
Datum

Variantenprüfung 

Feuerwehr Gauting
gemäß Beschlussvorlage Ö 0876



Überblick

Auftrag an die Verwaltung 
Beurteilung 3 Varianten unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

• Dauerhaftigkeit der Investition · 

• Mögliche Folgekosten · 

• Preis-Leistungs-Verhältnis · 

• Haushälterische Realisierbarkeit · 

• Mögliche Förderfähigkeit

▪  V1a Renovierung Altbau zur temporären Nutzung

▪  V1b Generalsanierung Altbau und Fahrzeughallen, Anpassung an die Bedürfnisse der 

              Feuerwehr

▪  V2 Abriss Altbau und Errichtung Neubau für Verwaltung/Nebenräume

▪  V3 Abriss Altbau incl. Fahrzeughallen, Errichtung vollständiger Neubau



Ablaufplan

mögliche Finanzierung und Bebauung

1. Ersatzbau Lebenshilfe Postwiese (in Arbeit) Fertigstellung Ende 2027

2. Ersatzbau Montessorikindergarten Planungsbeginn Anfang 2027

Fertigstellung Ende 2029

3. Fertigstellung Gewerbepark

    Verkauf Grundstücke zur Bebauung

Fertigstellung

Verkauf

Im Laufe des 

Jahres 2027

5. Umwidmung Grundstücke Patchwayanger Verkauf ? 2027

6. Umzug Fa. Dietl Feinmechanik Nicht von uns steuerbar 2028/29 ?

7. Veräußerung Grundstück Grubmühlerfeldstr. 32 Verkauf 2030

8. Aufstellung konkrete Finanzierung, Abstimmung Rechtsaufsicht 2030

9. Planungsbeginn Feuerwehr LPH 2 in Abstimmung Förderstelle 2029

10. VGV-Verfahren Vergabe Planungsleitungen LPH 3-4

      Baugenehmigung

2030

11. Baubeginn Feuerwehrhaus mit Fahrzeughallen 2031



Förderbedingungen Sanierung

Förderbedingungen nach FwZR (Stand 01.01.2025)

Nachweis der fachlichen Notwendigkeit ist mit Feuerwehrbedarfsplan vom 05.08.2022 erfolgt.

• Fördergelder fließen bei einer Generalsanierung nur, wenn das Endergebnis denselben 

baulichen Standard hat, den das Gebäude nach einem Neubau aufweisen müsste. 

• Die Vorgaben der DIN 14092 Teil 1, 3 und 7 sind auch bei Generalsanierungen einzuhalten um 

förderfähig zu sein. Das ist mit den gegebenen Räumlichkeiten nicht möglich. Im Betrieb muss 

im Anschluss an eine Sanierung wegen Abweichungen von der DGUV auch weiterhin mit 

Gefährdungsbeurteilungen gearbeitet werden. Hier ist mit deutlichen Einbußen bei der 

Förderung zu rechnen. Das Endergebnis ist nicht rechtskonform.

• Fördergelder können bei der Regierung von Oberbayern erst beantragt werden, wenn eine 

genehmigungsfähige Planung LPH 1-4 vorliegt. 



Zuwendungsvoraussetzungen FwZR

Zuwendungsvoraussetzungen nach FwZR (Stand 01.01.2025)

• Förderfähig sind grundsätzlich nur 40% der förderfähigen nachgewiesenen Maßnahmen. 

• Förderung von erstmaliger Schaffung von Sanitärraumen für weibl. Feuerwehrdienstleistende mit Duschen , WCs und 

Waschbecken max. 25.000 €

• Förderfähig ist die Neuausstattung für Atemschutzwerkstätten, max. 44.850 €

• Eigenleistungen sind förderfähig gem. Art 6.2.2 FwZR

• Es können auch weitere Fördermittel im Bereich Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Klimaschutz parallel beantragt 

werden.

• Bei Generalsanierungen ist die Bewilligung einer Förderung grundsätzlich unter Vorbehalt, es muss ein 

Sanierungskonzept mit Kostenschätzung vorgelegt werden, die Abrechnung muss dann dem Konzept entsprechen.

• Bedarf: Beauftragung externer Planer

Fazit:

Bei einer „kleinen Sanierung“ fließen aus der FwZR fast keine Fördergelder und auch bei einer allumfassenden 

Generalsanierung ist wegen des Alters des Bestandsgebäudes und Nichteinhaltung der DIN-Normen mit Abschlägen zu 

rechnen bzw. sind die Abweichungen VOR Beginn der Maßnahme anzugeben und werden dann bewertet.



V1 Renovierung oder Sanierung Altbau
Fotos Bestand



Fotos Bestand



V1a Renovierung Altbau
Zur Übergangsnutzung

Renovierung Altbau zur Übergangsnutzung

Was muss gemacht werden?

Erneuerung Datenleitungen, gesamtes Stromnetz des Gebäudes

Umbau Innenräume, Anpassung an Bedarf der Feuerwehr

Erneuerung Atemschutzwerkstatt 

Sanierung / Umbau Sanitärbereiche

UG Feuchteschäden beheben

Bodenbeläge, Malerarbeiten, teils Fensteraustauch

Brandmeldeanlage Fahrzeughallen

Ausführung ab Mai 2027, Planung,  Ausschreibungen und Abstimmung ROB im Jahr 2026



V1a Renovierung Altbau
Kosten



V1a Renovierung Altbau
Kosten



V1b Generalsanierung Altbau
BGF Bestand im Vergleich

Erforderliche Bruttogeschossfläche für eine 
Feuerwehr unserer Größe gemäß DIN-konformer 
Planung Kplan 2023: 3.640 m²

Im Bestand vorhandene BGF nach Sanierung aller 
Geschosse: 1.800 m² = nur 50% der für einen 
gesetzeskonformen Betrieb einer Feuerwehr 
mit 10 Stellplätzen

Bei einer vollständigen energetischen und 
technischen Sanierung des Gebäudes mit 
Fahrzeughallen ist mit mindestens 2.200 €/m² BGF 
zu rechnen = 1.800 x 2.200 € = 3,96Mio €

Die beigefügte Berechnung zur Generalsanierung ist 
mit 2 Mio Euro nicht abschließend und muss 
geplant werden.



V1b Generalsanierung Altbau

Generalsanierung Altbau und Fahrzeughallen

Was muss gemacht werden?

Brandschutzssanierung Holzdecken, statische Untersuchung Bestand

Umbau Innenräume, Anpassung an Bedarf der Feuerwehr

Erneuerung Heizung Gesamtanlage (Wärmepumpe)

Erneuerung Atemschutzwerkstatt

Neue professionelle Küche

Sanierung / Umbau Sanitärbereiche

UG Feuchteschäden beheben

Dämmung Außenhaut

Erneuerung Feuerwehrtechnik, Funk, Datenleitungen, gesamtes Stromnetz des Gebäudes

Bodenbeläge, Malerarbeiten, teils Fensteraustauch

Brandmeldeanlage Fahrzeughallen

Sanierung Fahrzeughallen: Bodenplatten sacken ab, Tore werden blind, Dämmung Dach…..

Ausführung ab Mai 2027, Planung,  Ausschreibungen und Abstimmung ROB im Jahr 2026



V1b Generalsanierung Altbau
Kosten



V1b Generalsanierung Altbau
Kosten

Diese Kostenschätzung 
ist nicht abschließend
Zu erwarten sind Kosten 
von ca. 3,9 Mio €



V2 Abriss Altbau –Erhalt Fahrzeughallen

Beurteilung Nachhaltigkeit:
-Hohe Abbruchkosten und 
Wiederherstellen Grundstück
-Weiterhin nicht vollständig DIN- und 
DGUV-gerecht
-Sanierung Fahrzeughallen 
notwendig
-Ohne Neubau von Stellplätzen 
weniger Förderung
-Bauantrag erforderlich
-evtl. ohne Interimsgebäude möglich
-städtebaulich und für die Nutzer 
unbefriedigend



V2 Abriss Altbau –Erhalt Fahrzeughallen
Kosten

Neubau Verwaltung BGF 1.500 9.640.000 €

Förderung evtl.     500.000 €     

Gesamtkosten brutto 9.140.000 €

Gegengerechnet werden

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
(noch nicht bezifferbar)



V3
Interimsgebäude

Systemhalle für die Bauzeit. 

Ein paralleles Bauen im laufenden 

Betrieb in der Münchener Str. 18 ist 

nicht möglich.

Kosten für Herstellung Grundstück , 

Systemhalle, Strom-

Wasseranschluss provisorisch und 

Container Verwaltung

Geschätzt siehe kplan 2023

Es müssen hierfür noch mögliche 

Grundstücke an der 

Planeggerstraße oder an der 

Starnbergerstraße gefunden werden



V3 Abriss Gesamtanlage -Neubau
Kosten Interimsmaßnahme kplan 2023

Zuzüglich 3% 

Kostensteigerung jährlich 

zwischen 2023 und 2030 = 

*Faktor 0,24

800.000 € 2023 = 992.000€



V3 Abriss Gesamtanlage -Neubau
Einsparungsmöglichkeiten

Durch das Errichten eines Neubaus in Modulbauweise zeigen Erfahrungswerte, dass

lediglich. ca. 5% der Baukosten gegenüber einem Gebäude in Standardbauweise

eingespart werden können. Ein immenser  Vorteil ist jedoch die Zeitersparnis, die bei

guter Planung der Abläufe bei ca. 50% der Bauzeit liegen kann. 

Dies spart natürlich auch Kosten.

Da das Grundstück nicht sehr groß ist, sollten auch Einschnitte beim

Raumprogramm in Abstimmung mit der Feuerwehr und der Förderstelle

vorgenommen werden, Einsparungen in der BGF reduzieren die Kosten.

Dies könnte ein Arbeitskreis Feuerwehrhaus erarbeiten.



V3 Modulneubau
Machbarkeitsstudie kplan 21.11.2023 

Machbarkeitsstudie mit 

12 Stellplätzen, Doppelhalle und 

Tiefgarage, hier die 2023 vom 

Gemeinderat bevorzugte Variante.

Tiefgarage ist sehr kostenintensiv,

Rücksprache mit kplan im Dez 

2025: ohne TG ist das 

erforderliche Raumprogramm 

nicht umzusetzen

Raumprogramm kplan: 

Mindestens 3.600 m² BGF, 12 Stpl

FW Gauting: 

Versuch einer Planung ohne TG 

und nur 2.500 m² BGF, 10 StPl



V3 Modulneubau

Vorschlag Grundrissvariante in 

Abstimmung mit FW Gauting

9 +1 KFZ Stellplätze

Trennung von Ein- und Ausfahrt für 

mehr Sicherheit der Einsatzkräfte

26 KFZ Stellplätze

20 Fahrradstellplätze

BGF Fahrzeughalle, Lager und 

Verwaltung /Werkstätten 

ca. 2.500 m² (EG +2)



V3 Modulneubau
Kostenschätzung

Interimsbau        992.000 €

Neubau    BGF 2.500 17.770.000 €

./.Förderung ca.   1.700.000 €

Gesamtkosten brutto  17.062.000 €

Stand Schätzung heute 

zuzüglich Kostensteigerung

mind. 3% jährlich (gem. BKI 2021-2025)

Wird gegengerechnet mit 

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
(noch nicht bezifferbar)



Variantenvergleich abschließend

V1a  Kosten Renovierung mind. 875.000 €
  Förderung    keine

  Ergebnis Renovierung: nicht DIN und DGUV-gerecht

  Stetige Folgekosten sind, weil Altbau, zu erwarten

  Nachhaltig, weil kein Abbruch, jdoch nur zur temporären Überbrückung geeignet

  Haushalterisch ab  Mai 2027 realisierbar 

V1b  Kosten Generalsanierung Altbau und Fahrzeughallen mind. 2,01 Mio €, jedoch eher 3,9 Mio €
  Ergebnis Generalsanierung: nicht DIN und DGUV-gerecht

  Folgekosten sind, weil Altbau, zu erwarten

  Nachhaltig, weil kein Abbruch, jedoch nicht zukunftsfähig

  Haushalterisch ab  Mai 2027 realisierbar 

V2  Kosten Teilabbruch mit Teilneubau       9,64 Mio €
  Förderung ungewiss

  Fahrzeughallen müssen saniert werden, nur 50% der für einen geordneten Betrieb erforderlichen BGF

  Ergebnis unbefriedigend, weiterhin teilweise nicht DIN /DGUV-gerecht, zu teuer, städetbaulich fragwürdig

  Haushalterisch frühestens ab 2031 realisierbar 

V3  Kosten         17.062.000 € (Stand heute x 0,15 Preissteigerung = 19.621.300 €) 
  Förderung ca. 1.700.000 €

  Ergebnis Neubau ohne TG: DIN und DGUV-gerecht

  Haushalterisch frühestens ab 2031 realisierbar 

  Planung LPH 2 ab 2028, LPH 3-4 ab 2030



Auftrag an die Verwaltung:

1. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der grundsätzlichen Weiterverfolgung 

Variante 1a, 1b,  2 oder 3 

2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit dem Aufstellen eines verbindlichen 

Finanzierungs- und Ablaufplans.

3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung Angebote externer Fachplaner zur Unterstützung 

der Vorentwurfsplanung LPH 2 einzuholen. 

(Vergabe weiterer LPH ohne VGV-Verfahren nicht möglich)



Quellen:

• Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinie (FWZR) Stand 01.01.2025

• Staatsministerium des Inneren StMI : Informationen zur Feuerwehrförderung 

www.stmi.bayern.de/sus/feuerwehr/foerderung/index.php

• Regierung von Oberbayern SG 10, Antragsverfahren, Unterlagen, Formulare 

www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben

• Landesfeuerwehrverband LFV Bayern www.lfv-bayern.de

• Gesetzesportal Bayern www.gesetze-bayern.de

• BKI Kosten Feuerwehrhäuser Stand 01.01.2026

• Planung kplan 2023

http://www.stmi.bayern.de/sus/feuerwehr/foerderung/index.php
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben
http://www.lfv-bayern.de/
http://www.lfv-bayern.de/
http://www.lfv-bayern.de/
http://www.gesetze-bayern.de/
http://www.gesetze-bayern.de/
http://www.gesetze-bayern.de/
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